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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 1024
20. 08. 13

Mitteilung des Senats vom 20. August 2013

Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften.

A. Das Grundgehalt der Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A er-
gibt sich bisher aus der jeweiligen Stufe der Grundgehaltstabelle. Die Zuord-
nung einer Beamtin oder eines Beamten zu einer Stufe sowie das weitere Auf-
steigen in den Stufen bestimmt sich nach dem jeweiligen Besoldungsdienstalter
(BDA). Das BDA ist als modifiziertes Lebensalterssystem ausgestaltet. Das güns-
tigste BDA beginnt mit dem 1. des Monats, in dem das 21. Lebensjahr vollendet
wird. Dies wird bei allen Beamtinnen und Beamten angenommen, die am Tag
der Ernennung das 31. Lebensjahr – in Fällen des zweiten Einstiegsamtes der
Laufbahngruppe 2 das 35. Lebensjahr – noch nicht vollendet haben. Ausgangs-
punkt für die erstmalige Zuordnung zu einer Grundgehaltsstufe und das Auf-
steigen in den Stufen im Zwei-, Drei- und Vierjahresrhythmus ist die erste Stufe
und das 21. Lebensjahr der Beamtin oder des Beamten. So ist ein Beamter der
Besoldungsgruppe A 13, der das 25. Lebensjahr im Zeitpunkt der Einstellung
vollendet hat, der dritten Grundgehaltsstufe zuzuordnen.

Für die Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 gilt das Besoldungslebensalterprinzip (BLA),
welches ähnlich ausgestaltet ist.

Die allgemeine Entwicklung des Besoldungsrechts auf Bundes- und Länderebene
zeigt, dass die Regelungen über das BDA- sowie BLA-System zugunsten eines
Erfahrungsstufenmodells abgelöst wurden oder Entsprechendes geplant ist. Hier-
bei wird das BDA- sowie BLA-System durch einen am Dienstalter orientierten
Aufstiegsrhythmus,  der  die  beruflichen  Dienstzeiten  berücksichtigt,  ersetzt.
Diesen  Systemwechsel  haben  auch  die  Bundesländer  Hamburg,  Schleswig-
Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern bereits vollzogen.

Aus besoldungsfachlicher Sicht ist angezeigt, im Land Bremen ebenfalls das
BDA- sowie BLA-System durch das Erfahrungsstufenmodell zu ersetzen und
somit die Rechtsänderungen, die bereits von den norddeutschen Bundesländern
vorgenommen worden sind, nachzuzeichnen.

B. Der Entwurf beinhaltet die Ersetzung der Vorschriften des zweiten Abschnitts,
des zweiten sowie vierten Unterabschnitts des Bundesbesoldungsgesetzes in der
am 31. August 2006 geltenden Fassung durch Landesrecht gemäß Artikel 125 a
Abs. 1 Grundgesetz.

Gegenüber dem aktuellen Rechtsstand ergibt sich folgende wesentliche Neu-
regelung: Die Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden Gehältern (Besoldungs-
ordnungen A und C) sowie die Grundgehaltsstufen der Besoldungsgruppen R 1
und R 2 werden insoweit umgestellt als für die Stufenfestsetzung und den Stufen-
aufstieg nicht mehr das Besoldungsdienstalter (Besoldungsordnung A und C)
oder das Besoldungslebensalter (Besoldungsgruppen R 1 und R 2), sondern viel-
mehr die beruflichen Erfahrungsdienstzeiten maßgebend sind.

C. Die Umstellung der Grundgehaltstabellen von BDA- bzw. BLA-Stufen auf Er-
fahrungsstufen wird voraussichtlich bei Neueinstellungen aufgrund des Weg-



— 2 —

falls der begünstigenden BDA- und BLA-Systeme zu derzeit nicht bezifferba-
ren Einsparungen führen. Gleichwohl werden infolge des Wegfalls der Beträge
der Stufe 3 der Grundgehaltstabelle in den Besoldungsgruppen A 12 bis ein-
schließlich A 14, der Stufe 4 in den Besoldungsgruppen A 13 und A 14 sowie des
Wegfalls des Betrages der Stufe 1 in der Besoldungsgruppe R 1 und die damit
einhergehende Überleitung der vorhandenen Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richter in die nächsthöhere Grundgehaltsstufe Mehrkosten
entstehen. Die Mehrkosten sind mit Ausnahme des Zeitpunktes zum Über-
leitungsstichtag nicht bezifferbar. Im Zeitpunkt der Überleitung der vorhande-
nen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter in die neuen
Grundgehaltstabellen betragen die Mehrkosten 6 438,30 ‡.

D. Die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften im Land Bremen
sind gemäß § 93 des Bremischen Beamtengesetzes, der Verein Bremischer Rich-
ter und Staatsanwälte sowie die Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen
und Verwaltungsrichter gemäß § 39 a des Bremischen Richtergesetzes beteiligt
worden.

Zu dem Gesetzentwurf haben Stellung genommen der Deutsche Beamtenbund
Landesbund Bremen (dbb Bremen) mit Schreiben vom 19. April 2013, der Deut-
sche Gewerkschaftsbund, Region Bremen (DGB Bremen), mit Schreiben vom
30. April 2013, die Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen und Ver-
waltungsrichter mit Schreiben vom 29. April 2013 sowie der Verein Bremischer
Richter und Staatsanwälte mit Schreiben vom 2. Mai 2013.

I. Stellungnahmen der Spitzenorganisationen

1. Stellungnahme dbb Bremen

a) Der dbb Bremen begrüßt grundsätzlich die mit dem Gesetzentwurf ge-
plante Einführung von Erfahrungsstufen zur Bemessung des Grund-
gehalts in den Besoldungsordnungen A, C und R. Weiter ist der dbb
Bremen der Auffassung, dass mit der Neuregelung der Besoldungs-
ordnung anerkannt werde, dass in der alten Besoldungsordnung mit
der Staffelung der Höhe der Grundvergütung nach Lebensaltersstufen
eine unmittelbare Benachteiligung jüngerer Beamtinnen und Beam-
ten, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte wegen ihres Alters verbunden sein könne.

b) Nach Auffassung des dbb bremen ist die zur Erreichung des End-
grundgehaltes in der jeweiligen Besoldungsgruppe erforderliche Zeit-
spanne zu lang, spätestens nach 24 Jahren beruflicher Erfahrung –
analog zu den Besoldungsordnungen R und W – sollte die Endgrund-
gehaltsstufe erreichbar sein. Außerdem sollten die Anfangsgrund-
gehälter und die weiteren Stufen angehoben werden, dadurch könne
der Eindruck vermieden werden, dass die Änderung des Bremischen
Besoldungsgesetzes zur Personalkostenreduzierung genutzt werde, da
ältere Bedienstete zukünftig auch in der Stufe 1 ihrer Besoldungsgruppe
beginnen müssen.

2. Stellungnahme des DGB

Der DGB Bremen begrüßt die vorgeschlagene Ablösung des Systems des
Besoldungsdienstalters durch die Einführung von Erfahrungsstufen. Gleich-
wohl hätte der DGB Bremen es begrüßt, wenn eine Novellierung der Be-
soldungstabellen, z. B. durch den Einbau von Stellenzulagen oder der Son-
derzuwendung, erfolgt wäre.

Der DGB Bremen ist der Ansicht, dass der Gesetzentwurf aufgrund der noch
nicht verwaltungsgerichtlich geklärten Frage einer möglichen altersdiskri-
minierenden Wirkung des Besoldungsdienstaltersystems erfolge. Hierzu sei
nach Auffassung des DGB Bremen auch erforderlich, dass für alle Beamtin-
nen und Beamten eine Neuberechnung anhand des einzuführenden Sys-
tems der Erfahrungszeiten durchgeführt werde. Sollte diese im konkreten
Fall zu einer höheren Einstufung führen, müsse dies für die künftigen Bezü-
ge berücksichtigt werden.
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3. Stellungnahme der Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter

a) Es wird gefordert, in § 15 b Abs. 1 des Entwurfs auch den Bundes-
freiwilligendienst als Erfahrungszeit im Hinblick auf die erstmalige
Stufenfestsetzung zu berücksichtigen.

b) Es wird gefordert in § 15 b Abs. 1 des Entwurfs eine hauptberufliche
Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes als Erfahrungszeit anzu-
erkennen, wenn diese zur Ernennung geführt hat statt hierfür eine
Ursächlichkeit vorauszusetzen.

c) Die Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungs-
richter ist der Ansicht, dass es mit der Neuregelung zu Einkommens-
einbußen von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern kommen wer-
de, weil hier in der Regel die in § 15 b Abs. 1 des Entwurfs normierten
Erfahrungszeiten nicht vorliegen werden. Daher wird vorgeschlagen,
die ersten Stufen des Anfangsgrundgehalts in den Besoldungsgruppen
R 1 und R 2 ersatzlos zu streichen.

d) Des Weiteren wird vorgeschlagen, in das Gesetz eine Regelung einzu-
fügen, wonach Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber auf Antrag
eine Zusicherung über ihre Einstufung in die jeweilige Erfahrungsstufe
der Besoldungsordnung R für den Fall ihrer Einstellung erhalten. Dabei
sollte die Einstufung durch die einstellende Behörde, die die Förder-
lichkeit der Vorerfahrung beurteilen kann, erfolgen.

4. Stellungnahme des Vereins Bremischer Richter und Staatsanwälte

a) Es wird die Erweiterung des Tatbestandskatalogs zur Berücksichtigung
von Erfahrungszeiten gefordert, insbesondere sollen Zeiten einer Pro-
motion oder wissenschaftlichen Tätigkeit, Zeiten weiterbildender Mas-
terstudiengänge sowie Zeiten von sozialen Freiwilligendiensten berück-
sichtigt werden.

b) Zudem wird ebenfalls gefordert, die Stufen des Anfangsgrundgehalts
in den Besoldungsordnungen R 1 und R 2 zu streichen, um somit Berufs-
einsteigern ein höheres Einkommen zu gewähren.

II. Stellungnahme des Senats

Der Senat hält nach Würdigung der Ausführungen der Spitzenorganisationen
an dem vorgelegten Gesetzentwurf fest und nimmt zu den Ausführungen wie
folgt Stellung:

Zu der Stellungnahme des dbb Bremen

Zu 1 a)

Die Frage, ob das derzeit geltende System des Besoldungsdienstalters zur Be-
stimmung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung A altersdiskriminierend
wirkt, ist in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung nicht abschließend
geklärt, sodass hierzu voneinander abweichende Rechtsauffassungen bestehen.
Der Senat geht derzeit davon aus, dass eine Altersdiskriminierung der jüngeren
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter nicht gegeben ist,
wird jedoch die Entwicklung der Rechtsprechung hierzu weiter beobachten.
Gleichwohl hat eine Vielzahl von Bundesländern (u. a. auch die Freie und Han-
sestadt Hamburg und Schleswig-Holstein) sowie der Bund das System des Be-
soldungsdienstalters durch das System der Erfahrungsstufen ersetzt. Zur Sicher-
stellung einer länderübergreifenden Mobilität soll daher auch im Land Bremen,
unabhängig von der noch offenen Frage, ob das Besoldungsdienstalter altersdis-
kriminierend wirkt, der Systemwechsel erfolgen.

Zu 1 b)

Entgegen der Auffassung des dbb Bremen wird mit dem Gesetzentwurf eine
Personalkostenreduzierung nicht angestrebt. Sinn und Zweck der Neuregelung
ist es, das bisher geltende Besoldungsdienstaltersystem zur Bestimmung des
Grundgehalts nunmehr durch die Einführung von Erfahrungsstufen abzulösen,
damit ein Gehaltszuwachs sich ausschließlich an der hinzugewonnenen dienst-
lichen Erfahrung orientiert.
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Eine Verkürzung der Zeitspanne in der Besoldungsordnung A, in der das End-
grundgehalt früher als bisher erreicht wird, wird abgelehnt.

Zu der Stellungnahme des DGB Bremen

Wie bereits ausgeführt, geht der Senat derzeit nicht davon aus, dass das System
des Besoldungsdienstalters zur Bestimmung des Grundgehalts altersdiskrimi-
nierend wirkt. Um Klärung der noch offenen Rechtsfrage hat das Verwaltungs-
gericht  Berlin  den  Europäischen  Gerichtshof  mit  Vorlagebeschlüssen  vom
23. Oktober 2012 (u. a. 7 K 343/12 und 7 K 425/12) gebeten.

Von einer Einbeziehung der Sonderzahlung und der allgemeinen Stellenzulage
in das Grundgehalt wurde abgesehen. Die Sonderzahlung wird nur Beamtinnen
und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 11 gewährt und im Falle der Ein-
beziehung wäre das besoldungsrechtliche Abstandsgebot im Rahmen der Grund-
gehaltstabellenstruktur gefährdet. Die allgemeine Stellenzulage lässt sich nicht
in das Grundgehalt einarbeiten, weil bestimmte Personengruppen, wie z. B. Leh-
rerinnen  und  Lehrer  in  den  Besoldungsgruppen  A  12,  A  12 a  und  A  13,  die
Voraussetzungen zur Zulagengewährung nicht erfüllen und somit ein deutlich
erhöhtes Grundgehalt erhalten würden.

Zu der Stellungnahme der Vereinigung Bremischer Verwaltungsrichterinnen und
Verwaltungsrichter

Zu 3 a)

Von einer Aufnahme des Bundesfreiwilligendienstes als Erfahrungszeit zur Be-
stimmung des Stufeneinstiegs wird abgesehen, da es sich hierbei um keine Er-
fahrungszeit handelt. Vielmehr fördert der Bundesfreiwilligendienst das lebens-
lange Lernen.

Zu 3 b)

Der Vorschlag wird übernommen. Somit wird keine Ursächlichkeit der hauptbe-
ruflichen Tätigkeit für die Einstellung der Beamtin oder des Beamten verlangt.
Vielmehr wird auf eine in fachlicher Hinsicht förderliche Tätigkeit abgestellt.

Zu 3 c)

Dem Vorschlag wird gefolgt, wonach der Grundgehaltswert der ersten Stufe in
der Besoldungsgruppe R 1 zu streichen ist. Da in den Besoldungsgruppen A 12
bis einschließlich A 14 die selbe Problematik gegeben ist, waren hier die Grund-
gehaltswerte der bisherigen Anfangsgrundgehälter der genannten Besoldungs-
stufen zu streichen.

Zu 3 d)

Eine entsprechende gesetzliche Regelung zur Zusicherung der Berücksichtigung
von Erfahrungszeiten zur erstmaligen Stufenfestsetzung bedarf es nicht, da dies
verwaltungsverfahrensrechtlich möglich wäre.

Zu der Stellungnahme des Vereins Bremischer Richter und Staatsanwälte

Zu 4 a)

Zeiten einer Promotion oder eines weiterbildenden Masterstudiengangs stehen
in einem engen Verhältnis zur Ausbildungszeit. Da der Einstieg in die Grund-
gehaltstabellen anhand beruflicher Erfahrungszeiten erfolgt, steht das Merkmal
der beruflichen Tätigkeit im Vordergrund. Ausbildungszeiten bleiben daher von
der Anrechnung ausgenommen. Zeiten einer wissenschaftlichen Tätigkeit kön-
nen als hauptberufliche Zeiten berücksichtigt werden. Von einer Aufnahme des
Bundesfreiwilligendienstes als Erfahrungszeit zur Bestimmung des Stufenein-
stiegs wird abgesehen, da es sich hierbei um keine Erfahrungszeit handelt. Viel-
mehr fördert der Bundesfreiwilligendienst das lebenslange Lernen.

Zu 4 b)

Hierzu wird verwiesen auf die Stellungnahme zu 3 c).

E. Der Senat bittet die Bürgerschaft (Landtag), den Entwurf zu beraten und in der
vorliegenden Fassung zu beschließen.
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Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes

Das Bremische Besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April
1999 (Brem.GBl. S. 55, 152, 179 – 2042-a-2), das zuletzt durch . . . (einsetzen: Voran-
gehendes Gesetz zur Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 15 werden folgende §§ 15 a bis 15 f eingefügt:

„§ 15 a

Beförderungsämter (Regelung zur Ersetzung des § 25
des Bundesbesoldungsgesetzes)

Beförderungsämter dürfen nur eingerichtet werden, wenn sie sich von den Äm-
tern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der zugeordneten
Funktionen wesentlich abheben.

§ 15 b

Bemessung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung A (Regelung zur
Ersetzung der §§ 27, 28 des Bundesbesoldungsgesetzes)

(1) Das Grundgehalt wird nach Stufen bemessen. Dabei erfolgt der Aufstieg in
die nächsthöhere Stufe nach bestimmten dienstlichen Erfahrungszeiten. Das Auf-
steigen in den Stufen beginnt mit dem Anfangsgrundgehalt der jeweiligen Be-
soldungsgruppe mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem die erste Ernen-
nung mit Anspruch auf Dienstbezüge bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes wirksam wird. Davor liegende

1. Zeiten einer gleichwertigen Tätigkeit in einem hauptberuflichen privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, die
nicht Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind,

2. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder Zivildienstes,

3. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz wegen Wehrdienst- oder
zivildienstbedingter Verzögerung des Beginns eines Dienstverhältnisses
auszugleichen sind,

4. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit eine
Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn entspricht, nicht ausgeübt werden konnte,

5. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind sowie

6. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Ehegatten sowie eingetragene Lebenspart-
nerin oder eingetragener Lebenspartner, Eltern, Schwiegereltern, Eltern
einer eingetragenen Lebenspartnerin oder eines eingetragenen Lebens-
partners, Geschwister oder Kinder) bis zu drei Jahren für jeden nahen An-
gehörigen

sind zu berücksichtigen. Hauptberufliche Tätigkeiten vor der Einstellung in ein
Beschäftigungsverhältnis bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, die nicht
Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, können ganz oder
teilweise als Erfahrungszeiten berücksichtigt werden, wenn die in dieser Zeit
ausgeübten Tätigkeiten für die Verwendung der Beamtin oder des Beamten in
fachlicher Hinsicht förderlich sind. Die Summe der Zeiten nach den Sätzen 4
und 5 wird auf volle Monate abgerundet. Die Entscheidung über das Vorliegen
der Voraussetzungen des Satzes 5 trifft die zuständige oberste Dienstbehörde.

(2) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften Stufe im Abstand von zwei Jahren,
bis zur neunten Stufe im Abstand von drei Jahren und bis zur zwölften Stufe im
Abstand von vier Jahren.

(3) Der Aufstieg in den Stufen wird um Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezüge
hinausgeschoben. Dies gilt nicht für
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1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind,

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Ehegatten sowie eingetragene Lebenspart-
nerin oder eingetragener Lebenspartner, Eltern, Schwiegereltern, Eltern
einer eingetragenen Lebenspartnerin oder eines eingetragenen Lebens-
partners, Geschwister oder Kinder) bis zu drei Jahren für jeden nahen An-
gehörigen,

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn die oberste Dienstbe-
hörde vor Beginn der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat, dass der Ur-
laub dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient,

4. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungsübungsgesetz bei freiwil-
liger Verpflichtung als Soldatin oder als Soldat,

5. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz nicht zu dienstlichen Nach-
teilen führen dürfen.

Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 werden auf volle Monate abgerundet.

(4) Die Beamtin oder der Beamte verbleibt in ihrer oder seiner bisherigen Stufe,
solange sie oder er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein Disziplinarver-
fahren nicht zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das Dienstverhältnis
nicht durch Entlassung auf Antrag der Beamtin oder des Beamten oder infolge
strafgerichtlicher Verurteilung, so regelt sich das Aufsteigen im Zeitraum ihrer
oder seiner vorläufigen Dienstenthebung nach Absatz 2.

(5) Zeiten einer Kinderbetreuung, die nach Absatz 1 Nummer 5 berücksichtigt
worden sind, werden auf Zeiten nach Absatz 3 Nummer 1 angerechnet.

(6) Pflegezeiten, die nach Absatz 1 Nummer 6 berücksichtigt worden sind, wer-
den auf Zeiten nach Absatz 3 Nummer 2 angerechnet.

(7) Zeiten, die nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung berücksichtigt worden
sind, werden auf die Zeiten nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 angerechnet.

(8) Die Berechnung und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginns des Auf-
steigens in den Stufen sind der Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzutei-
len.

§ 15 c

Öffentlich-rechtliche Dienstherren (Regelung zur Ersetzung des § 29
des Bundesbesoldungsgesetzes)

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind der Bund,
die Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände.

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn stehen gleich:

1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union die
ausgeübte gleichartige Tätigkeit im öffentlichen Dienst einer Einrichtung
der Europäischen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union und

2. die von Volksdeutschen Vertriebenen und Spätaussiedlern ausgeübte gleich-
artige Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Her-
kunftslandes.

§ 15 d

Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten (Regelung zur Ersetzung des § 30
des Bundesbesoldungsgesetzes)

(1) Zeiten einer Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt
für Nationale Sicherheit sind bei der Bemessung des Grundgehalts nach § 15 b
nicht zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen Tätig-
keit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit als An-
gehörige oder Angehöriger der Grenztruppen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik.
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(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die aufgrund einer
besonderen persönlichen Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird
insbesondere widerlegbar vermutet, wenn die Beamtin oder der Beamte

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder hervor-
gehobene  ehrenamtliche  Funktion  in  der  Sozialistischen  Einheitspartei
Deutschlands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deut-
schen Jugend oder einer vergleichbaren System unterstützenden Partei oder
Organisation innehatte oder

2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, als obere
Führungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzende oder Vorsitzender
des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder in einer vergleich-
baren Funktion tätig war oder

3. hauptamtlich Lehrende oder hauptamtlich Lehrender an den Bildungsein-
richtungen der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder gesell-
schaftlichen Organisation war oder

4. Absolventin oder Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer
vergleichbaren Bildungseinrichtung war.

§ 15 e

Bemessung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung R (Regelung
zur Ersetzung des § 38 des Bundesbesoldungsgesetzes)

Das Grundgehalt der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte wird, soweit die Besoldungsordnung R nicht feste Gehälter vor-
sieht, nach Stufen bemessen. Danach erfolgt der Aufstieg in die nächsthöhere
Stufe nach dienstlichen Erfahrungszeiten bis zum Erreichen des Endgrundgehalts
im Abstand von zwei Jahren. § 15 b Absatz 1 Satz 2 bis 7, Absatz 3 bis 8, §§ 15 c
und 15 d gelten entsprechend.

§ 15 f

Bemessung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung C

Das Grundgehalt der Besoldungsordnung C wird nach Stufen bemessen. Dabei
erfolgt der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe nach dienstlichen Erfahrungs-
zeiten bis zum Erreichen des Endgrundgehalts im Abstand von zwei Jahren.
§ 15 b Absatz 3 bis 8, §§ 15 c und 15 d gelten entsprechend.“

2. Folgender § 20 wird angefügt:
„§ 20

Überleitung der am . . . (einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes nach Artikel 4 Absatz 1) vorhandenen Empfängerinnen und Empfän-

ger von Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezügen

(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A werden den Stufen des
Grundgehaltes der Anlage 1 zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt zu der Stufe
der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, die dem Betrag des am
. . . (einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 4
Absatz 1) zustehenden Grundgehaltes entspricht. Weist die neue Grundgehalts-
tabelle in der entsprechenden Stufe keinen Betrag aus, erfolgt die Zuordnung
zu der ersten mit einem Betrag ausgewiesenen Stufe der entsprechenden Be-
soldungsgruppe. In den Fällen einer Teilzeitbeschäftigung ist für die Zuordnung
zu den Stufen das Grundgehalt maßgebend, das bei einer Vollzeitbeschäftigung
zustehen würde. Bei Beurlaubten ohne Anspruch auf Dienstbezüge ist das Grund-
gehalt maßgeblich, das bei einer Beendigung der Beurlaubung am . . . (einset-
zen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 4 Absatz 1)
maßgebend wäre.

(2) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehaltes der Anlage 1 begin-
nen die für die Stufe maßgebenden Zeitabstände des § 15 b Absatz 2. Bereits in
einer  Stufe  mit  dem  entsprechenden  Grundgehaltsbetrag  mit  Anspruch  auf
Grundgehalt verbrachte Zeiten bis zum . . . (einsetzen: Datum des Tages vor In-
krafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 4 Absatz 1) werden angerechnet. § 15 b
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
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(3) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der
Besoldungsgruppen R 1 und R 2 werden den Stufen des Grundgehaltes der An-
lage 4 zugeordnet. Absatz 1 Satz 2 bis 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend mit
der Maßgabe, dass § 15 e Satz 2 an die Stelle des § 15 b Absatz 2 tritt.

(4) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung C werden den Stufen des
Grundgehaltes der Anlage 14 zugeordnet. Absatz 1 Satz 2, 4 und 5 sowie Ab-
satz 2 geltend entsprechend mit der Maßgabe, dass § 15 f Satz 2 an die Stelle des
§ 15 b Absatz 2 tritt.

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten für die am . . . (einsetzen: Datum des Tages vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 4 Absatz 1) vorhandenen Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger entsprechend.“

3. Die Anlage 1 erhält die in Anhang 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

4. Die Anlage 4 erhält die in Anhang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

5. Die Anlage 5 erhält die in Anhang 3 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

6. Die Anlage 14 erhält die in Anhang 4 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Weitere Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes

Das Bremische Besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April
1999 (Brem.GBl. S. 55, 152, 179 – 2042-a-2), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom . . . (einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Anlage 1 erhält die in Anhang 5 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

2. Die Anlage 4 erhält die in Anhang 6 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

3. Die Anlage 5 erhält die in Anhang 7 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

4. Die Anlage 14 erhält die in Anhang 8 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Besoldungs- und Beamten-
versorgungsbezüge 2013/2014 in der Freien Hansestadt Bremen

Artikel 3 Anhang 2 Anlage 1, 4, 5 und 14 des Gesetzes zur Anpassung der Besol-
dungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2013/2014 in der Freien Hansestadt Bre-
men vom 25. Juni 2013 (Brem.GBl. S. 323 – 2042-a-7c) wird aufgehoben.

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am ersten Tag des auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. Juli 2014 in Kraft.

Begründung

Allgemeines

Die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern sind durch das Ge-
setz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034), der
Föderalismusreform I, grundlegend neu geordnet worden. Im Bereich des öffentli-
chen Dienstrechts wurden die Gesetzgebungskompetenzen mit der Ergänzung in
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27 Grundgesetz (Gegenstände der konkurrierenden
Gesetzgebung) und der Aufhebung des Artikels 74 a GG (Konkurrierende Gesetz-
gebung für Besoldung und Versorgung im öffentlichen Dienst) für die Besoldung und
Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter wieder den Län-
dern zugewiesen.

Die Freie Hansestadt Bremen hat von der Kompetenz, das als Bundesrecht fortgel-
tende Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. August 2006 geltenden Fassung (im
Folgenden: BBesG 2006) in abgegrenzten Regelungsbereichen zu ersetzen, erstma-



— 9 —

lig durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (Brem. GBl. S. 480) Gebrauch
gemacht; mit der Einfügung des § 11 in das Bremische Besoldungsgesetz (BremBesG)
wurden eingetragene Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
mit der Ehe in besoldungsrechtlicher Hinsicht mit Wirkung vom 1. Dezember 2007
gleichgestellt. Es folgten weitere landesrechtliche Regelungen zur Ersetzung des Bun-
desrechts. Hierbei wurden unter anderem auch die §§ 23 und 24 BBesG 2006 im
Wege der Neuregelung des Bremischen Beamten- und Laufbahnrechts durch das Bre-
mische Beamtenrechtsneuregelungsgesetz vom 1. Februar 2010 (Brem.GBl. S. 17)
durch § 15 BremBesG in Landesrecht übernommen. Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs
beinhaltet die Ersetzung der Vorschriften des zweiten Abschnitts, zweiten sowie vierten
Unterabschnitt des BBesG 2006 durch Landesrecht gemäß Artikel 125 a Abs. 1 Grund-
gesetz.

Gegenüber dem aktuellen Rechtsstand ergeben sich folgende wesentliche Neure-
gelungen:

Die Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden Gehältern (Besoldungsordnungen A und
C) sowie die Grundgehaltsstufen der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 werden inso-
weit umgestellt als für die Stufenfestsetzung nicht mehr das Besoldungsdienstalter
(Besoldungsordnung A und C) oder das Besoldungslebensalter (Besoldungsgruppen
R 1 und R 2), sondern vielmehr die berufliche Erfahrung maßgebend ist. Die Über-
nahme der Vorschriften der §§ 20 bis 22 sowie §§ 26, 31 und 37 BBesG 2006 ist nicht
erfolgt. Grund hierfür ist mangelnder Regelungsbedarf sowie die mit Einführung der
Erfahrungsstufen zur Bestimmung des Grundgehalts obsolet gewordene Regelung
zum Besoldungsdienstalter.

Im Einzelnen

Zu Artikel 1 (Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu § 15 a (Beförderungsämter)

Die Vorschrift entspricht § 25 BBesG 2006.

Zu § 15 b (Bemessung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung A)

Die Vorschrift ersetzt die §§ 27 und 28 BBesG 2006.

Durch die Rechtsänderung orientiert sich die Bemessung des Grundgehalts nicht
mehr an dem ermittelten Besoldungsdienstalter, sondern vielmehr an beruflichen
Erfahrungszeiten der Beamtin oder des Beamten der Besoldungsordnung A. Der Ein-
stieg in das Grundgehalt wird nunmehr grundsätzlich im Zeitpunkt der ersten Er-
nennung in ein Beamtenverhältnis auf Probe, auf Zeit oder auf Lebenszeit mit einem
Anspruch auf Dienstbezüge erfolgen. Für den Aufstieg in die nächsten Stufen zählt
dann die berufliche Erfahrung, für die pauschalierend bestimmte Zeitintervalle fest-
gelegt worden sind.

Mit der Übernahme der bisherigen Tabellenstruktur wird dargestellt, dass der beruf-
liche Erfahrungsgewinn in den ersten Berufsjahren schneller erfolgt. Durch die Über-
nahme der bisherigen Tabellenstruktur wird auch sichergestellt, dass es zu einer
Verringerung des Lebenseinkommens der bereits vorhandenen Beamtinnen und Be-
amten, die in die neue Tabellenstruktur überzuleiten sind, nicht kommt.

Zu Absatz 1

Durch Absatz 1 wird klargestellt, dass der Aufstieg in den Erfahrungsstufen der
Besoldungstabelle der Besoldungsordnung A grundsätzlich im Anfangsgrundgehalt
der jeweiligen Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten mit Dienstbezügen
beginnt. Die Vorschrift stellt beim Stufeneinstieg auf die erstmalige Ernennung in ein
Dienstverhältnis mit Dienstbezügen bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ab.
Hierdurch wird dem Grundsatz der Einheit des öffentlichen Dienstes Rechnung ge-
tragen. Liegen bereits berufliche Erfahrungszeiten in einem hauptberuflichen pri-
vatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn vor,
werden diese beim Stufeneinstieg berücksichtigt und es erfolgt ein höherer Stufen-
einstieg. Die in Absatz 1 Satz 4 weiter genannten sozialen Tatbestände, die einen
höheren Stufeneinstieg in die Tabelle bewirken, waren bereits bei der Feststellung
des Besoldungsdienstalters zu berücksichtigen und sind daher auch in das neue Recht
der beruflichen Erfahrungsstufen zu übernehmen.
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Weiter sind hauptberufliche Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes zu be-
rücksichtigen, soweit diese für die Ernennung in fachlicher Hinsicht förderlich wa-
ren. Hierbei muss die Tätigkeit den Schwerpunkt der beruflichen Beschäftigung des
zu Ernennenden dargestellt haben sowie entgeltlich ausgeübt und mindestens in
den nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zur Zeit dieser Tätigkeit zulässigen
Umfang abgeleistet worden sein. Nicht anerkannt als Erfahrungszeiten werden Aus-
bildungszeiten. Grund dafür ist, dass Ausbildungszeiten dem Erwerb von Befähi-
gungsvoraussetzungen dienen, um den späteren Beruf ausüben zu können.

Zu Absatz 2

Durch Absatz 2 wird die Verweildauer in den einzelnen Stufen geregelt.

Zu Absatz 3

Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen wird grundsätzlich um die Zeit einer Beur-
laubung ohne Dienstbezüge hinausgeschoben. Ausgenommen sind die in Satz 2
Nummer 1 bis 5 aufgeführten Beurlaubungszeiten.

Zu Absatz 4

Die Regelung entspricht – redaktionell überarbeitet – § 27 Abs. 5 BBesG 2006.

Zu Absatz 5

Die Regelung stellt sicher, dass Kinderbetreuungszeiten nicht zu einer ungerechtfer-
tigten mehrfachen Begünstigung der Beamtin oder des Beamten führen. Es wird
klargestellt, dass Kinderbetreuungszeiten für ein bestimmtes Kind höchstens über
einen Zeitraum von drei Jahren berücksichtigt werden können. Dies gilt unabhängig
davon, ob eine andere Person für dieses Kind ebenfalls Betreuungszeiten in Anspruch
nimmt bzw. genommen hat.

Zu Absatz 6

Hinsichtlich der Pflegezeiten ist entscheidend, dass sich die Beamtin oder der Be-
amte in dieser Zeit ganz oder überwiegend der häuslichen Pflege der oder des nahen
Angehörigen widmet. Für jede nahe Angehörige bzw. jeden nahen Angehörigen
können jeweils insgesamt drei Jahre Pflegezeit berücksichtigt werden. Dies gilt un-
abhängig davon, ob für eine andere Person hinsichtlich der Pflege der nahen Ange-
hörigen ebenfalls Pflegezeiten berücksichtigt wurden oder werden.

Zu Absatz 7

Soweit Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten bei der Ermittlung des Besoldungsdienst-
alters der übergeleiteten Beamtinnen und Beamten berücksichtigt wurden, dürfen
sie nicht erneut bei dem Stufenaufstieg des Grundgehalts einbezogen werden.

Zu Absatz 8

Die Regelung entspricht § 28 Abs. 4 BBesG 2006.

Zu § 15 c (Öffentlich-rechtlicher Dienstherr)

Die Vorschrift entspricht § 29 BBesG 2006.

Zu § 15 d (Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten)

Die Vorschrift entspricht – redaktionell überarbeitet – § 30 BBesG 2006.

Zu § 15 e (Bemessung des Grundgehalts in der Besoldungsordnung R)

Mit der Vorschrift wird die Bemessung des Grundgehalts in den Besoldungsgruppen
R 1 und R 2 neu geregelt. Die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 sehen aufsteigende
Gehälter vor. Das Aufsteigen in den insgesamt zwölf Stufen orientierte sich bisher
am Lebensalter. Durch die Neuregelung wird die Bemessung des Grundgehalts nach
dem Besoldungslebensaltersprinzip durch Erfahrungszeiten ersetzt. Nunmehr ist für
den Stufenaufstieg allein die berufliche Erfahrung relevant. Der bisherige Zweijahres-
rhythmus bleibt bestehen.

Im Übrigen sind die Regelungen über die berücksichtigungsfähigen Vordienstzeiten
zur Begründung eines höheren Stufeneinstiegs, über das Verbleiben in der jeweili-
gen Stufe wegen einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge und wegen einer vorläufi-
gen Dienstenthebung sowie über die schriftliche Bekanntmachung der Stufenfest-
setzung nach § 15 b Abs. 1 sowie 3 bis 8 entsprechend anzuwenden. Zu berücksich-
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tigende Erfahrungszeiten nach § 15 e Satz 3 in Verbindung mit § 15 b Abs. 1 Satz 5
können insbesondere Tätigkeiten im Sinne des § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 des
Deutschen Richtergesetzes (u. a. Tätigkeiten als Rechtsanwalt oder Notar) sein, so-
weit sie hauptberuflich ausgeübt worden sind.

Zu § 15 f (Bemessung des Grundgehaltes in der Besoldungsordnung C)

Mit  der  Vorschrift  wird  die  Bemessung  des  Grundgehalts  in  der  Besoldungsord-
nung C neu geregelt. Das Aufsteigen in den Stufen orientierte sich bisher am Be-
soldungsdienstalter. Dies wird durch Erfahrungszeiten ersetzt. Nunmehr ist für den
Stufenaufstieg allein die berufliche Erfahrung relevant. Der bisherige Zweijahres-
rhythmus bleibt bestehen. Im Übrigen sind die Regelungen über das Verbleiben in
der jeweiligen Stufe wegen einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge und wegen einer
vorläufigen Dienstenthebung sowie über die schriftliche Bekanntmachung der Stufen-
festsetzung nach § 15 b Abs. 3 bis 8 entsprechend anzuwenden.

Zu Nummer 2

Zu § 20 (Überleitung der am . . . [einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes nach Artikel 4 Absatz 1] vorhandenen Empfängerinnen und Empfängern
von Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezügen)

Durch die Einführung von Erfahrungsstufen nach §§ 15 b, 15 e und 15 f sind die am
Tag des Inkrafttretens der Vorschrift über die Einführung von Erfahrungsstufen be-
reits vorhandenen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte der Besoldungsordnung A und C sowie der Besol-
dungsgruppen R 1 und R 2 in die neuen Grundgehaltstabellen (Anlagen 1, 4 und 14
zum Bremischen Besoldungsgesetz) einzuordnen. Mit der betragsmäßigen Überlei-
tung wird sichergestellt, dass die zum Zeitpunkt der Einführung der Erfahrungsstu-
fen vorhandenen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter keine
Einkommensverluste erleiden und zugleich der Übergang in das neue System schnell,
für die Betroffenen nachvollziehbar und ohne unvertretbaren Verwaltungsaufwand
erfolgt.

Zu Absatz 1

Durch Satz 1 werden die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A der
neuen Grundgehaltstabelle zugeordnet. Dies erfolgt nach Satz 2 durch eine betrags-
mäßige Überleitung, die sicherstellen soll, dass sich niemand durch die neue Zuord-
nung monetär verschlechtert. Das bisherige Besoldungsdienstalter der Beamtin oder
des Beamten ist folglich für die Zuordnung zu der einzelnen Stufe nicht mehr maßge-
bend. Die am Tag vor Inkrafttreten des § 15 b erreichte Stufe in der Grundgehalts-
tabelle bleibt durch die gesetzliche Überleitung unberührt.

Zu Absatz 2

Die Zuordnung zur neuen Grundgehaltstabelle setzt die Zeiträume für den Stufen-
lauf fest, d. h. grundsätzlich beginnt für alle neu Zugeordneten mit Inkrafttreten des
§ 15 b der Zeitraum des § 15 b Abs. 2 zu laufen, den sie in der maßgeblichen Stufe
verbringen müssen (zwei, drei oder vier Jahre). Dies würde jedoch dazu führen, dass
es dazu kommen kann, dass eine Beamtin oder ein Beamter die nächste Stufe nach
dem neuen Recht zu einem späteren Zeitpunkt erreicht als dies nach bisherigem
Recht der Fall gewesen wäre. Daher gilt für das jeweilige Verbleiben bei der erst-
maligen Stufenzuordnung, dass bereits in einer Stufe mit dem entsprechenden Grund-
gehaltsbetrag verbrachte Zeiten angerechnet werden. Hierdurch wird sichergestellt,
dass jede übergeleitete Beamtin oder jeder übergeleitete Beamte zum selben Zeit-
punkt in die nächsthöhere Stufe aufsteigt, zu dem sie oder er auch nach altem Recht
aufgestiegen wäre.

Zu Absatz 3

Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen
R 1 und R 2 sind in die neue Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung R über-
zuleiten. Auch hier erfolgt die Überleitung betragsmäßig, sodass keine individuelle
finanzielle Verschlechterung eintritt. Im Einzelnen sind die für die Besoldungsord-
nung A nach Absatz 1 und 2 geltenden Regelungen entsprechend anzuwenden. Als
Zeitabstand gilt hier wie bisher der Zweijahresrhythmus.

Zu Absatz 4

Für die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung C gilt die zu § 20 Abs. 3
dargelegte Begründung entsprechend.
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Zu Absatz 5

Nach § 70 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung (BeamtVG2006) gilt eine Neufassung der Grundgehaltstabelle als
allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne des § 70 Abs. 1 BeamtVG2006.
Dementsprechend ist gemäß § 70 Abs. 1 BeamtVG2006 im Zeitpunkt der Änderung
der Grundgehaltstabellen der aktiven Beamtinnen und Beamten auch entsprechend
im Bereich der Beamtenversorgung zu verfahren und die vor dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger sind in die neuen Grundgehaltstabellen überzuleiten.

Zu Nummer 3 bis 6

Aufgrund der Einführung von Erfahrungsstufen in den Besoldungsordnungen A und
C sowie in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 durch Artikel 1 Nummer 1 dieses
Gesetzes sind die bisherigen Grundgehaltstabellen der Besoldungsordnungen A (An-
lage 1), R (Anlage 4) und C (Anlage 14) durch die neuen Grundgehaltstabellen, ab-
gedruckt in den Anhängen 1, 2 und 4 zu Artikel 1 dieses Gesetzes, zu ersetzen. Die
bisherige Anlage 5 (Familienzuschlag) ist wegen einer betragsmäßigen Berichtigung
ebenfalls durch eine Neufassung, abgedruckt in Anhang 3 zu Artikel 1 dieses Geset-
zes, zu ersetzen.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes)

Durch  Artikel  1  §  3  des  Gesetzes  zur  Anpassung  der  Besoldungs-  und  Beamten-
versorgungsbezüge 2013/2014 in der Freien Hansestadt Bremen vom 25. Juni 2013
(BremBBVAnpG 2013/2014, Brem.GBl. S. 323) werden die Dienst- und Beamtenver-
sorgungsbezüge mit Wirkung vom 1. Juli 2014 erhöht. Die hieraus resultierenden
Beträge werden nach Artikel 1 § 6 Abs. 2 BremBBVAnpG 2013/2014 durch die An-
lagen 1 bis 14 zum Bremischen Besoldungsgesetz in der am 1. Juli 2014 geltenden
Fassung bekannt gemacht. Aufgrund der durch Artikel 1 dieses Gesetzes eingeführ-
ten Erfahrungsstufen zur Bestimmung des Grundgehalts in den Besoldungsordnun-
gen A und C sowie in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 bedarf es einer Neu-
fassung  der  Anlagen  1,  4  und  14,  welche  bereits  durch  Anhang  2  zu  Artikel  3
BremBBVAnpG 2013/2014 im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffent-
licht worden sind. Wegen einer betragsmäßigen Berichtigung des Familienzuschlags
der Stufe 2 ist ebenfalls die Anlage 5, die ab dem 1. Juli 2014 die geltenden Beträge
ausweisen wird, neu zu fassen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Besoldungs- und Beamten-
versorgungsbezüge 2013/2014 in der Freien Hansestadt Bremen)

Die Aufhebung der Anlagen 1, 4, 5 und 14 in Anhang 2 zu Artikel 3 des BremBBVAnpG
2013/2014 stellt eine Folgeänderung zu Artikel 2 dar. Die in Anhang 2 zu Artikel 3
des BremBBVAnpG 2013/2014 abgedruckten Fassungen der Anlagen 1, 4 und 14
sind aufgrund der Einführung von Erfahrungsstufen zur Bestimmung des Grundge-
halts durch Artikel 1 obsolet und daher aufzuheben.

Zu Artikel 4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Druck: Anker-Druck Bremen


